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Nr. 04 Freitag, 11. April 2008 19. Jahrgang

Amtsblatt der Stadt Lauscha

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

auch im Jahr 2008 ist die Stadt Lauscha bemüht, im Rahmen
ihrer Möglichkeiten dringend erforderliche Baumaßnahmen
umzusetzen. Schrittweise wird es uns gelingen, die Lebensver-
hältnisse in unserer Heimatstadt zu verbessern. 

Vorgesehen ist der Neubau der Trennkanalisation „Köpplein-
straße“ im Bereich von der Kirchstraße bis zur Köppleinstraße
(Haus Nr. 32). Die Bausumme wird auf ca. 900 TEuro, davon
ca. 380 TEuro Fördermittel, geschätzt. 

Insgesamt sollen ca. 1.100 m Regen- und Schmutzwasser-
sammler, 88 Schächte und 73 Hausanschlüsse hergestellt wer-
den. Die Maßnahme ist die Voraussetzung für den grundhaften
Ausbau der Köppleinstraße im Jahr 2009.

Weiterhin soll die Trennkanalisation Kreuzstraße fertig
gestellt werden. Diese Maßnahme wurde bereits 2007 begon-
nen. Im April dieses Jahres werden noch die Bankette gebaut,
der Straßenbelag an den Kreuzungen Ring- und Mittelstraße
eingebaut und einige Straßeneinläufe auf der Ringstraße ver-
ändert.

Die Sicherung und Rekultivierung der Deponie Ernstthal
bildet die größte Einzelmaßnahme in den nächsten Jahren. Im
Jahr 2007 wurde im Rahmen der Vorplanung aus mehreren
möglichen Varianten die günstigste Variante ausgewählt und
mit den Aufsichtsbehörden abgestimmt. In diesem Jahr wird
die Entwurfs- und Genehmigungsplanung erstellt. 

Unter der Voraussetzung der Förderung durch das Land kann
dann die notwendige Maßnahme im Jahr 2009 durchgeführt
werden.

Besonders wichtig ist die Umsetzung der Stadtsanierung. 2008
steht die Gestaltung der Nebenflächen an der neu gebauten
Ortsdurchfahrt der Landesstraße im Bereich Hüttenplatz/
Straße des Friedens an. 

Die Grundlage für die Neugestaltung des Hüttenplatzes
einschließlich der Fläche „Wilder Mann“ wird mit der Erstel-
lung der Planungsunterlagen in diesem Jahr, einschließlich

Baugrunduntersuchung, Abstimmung mit den Nachbarn
und Grunderwerb, gelegt. 

Das Vorhaben „Glasmuseum“ in der Goetheschule wird
planerisch weiter untersetzt. Besonderes Augenmerk wird
dabei auf das Finanzierungskonzept gelegt.

Die Umgestaltung/Teilabriss des Krematoriums mit der
Schaffung von Pkw-Stellflächen steht ebenfalls für 2008
auf dem Programm.

Zur Förderung privater Modernisierungsvorhaben sind
Seitens der Stadt Lauscha 50 TEuro vorgesehen, welche
bekanntlich durch die Bundesrepublik und den Freistaat
aufgestockt werden.

In Vorbereitung der Schwimmbadsaison sind Reparatur-
arbeiten am Beckenkopf und sonstige Fliesenarbeiten
dringend erforderlich. Derzeit erfolgt die Erarbeitung der
Ausschreibungsunterlagen.

Der Förderantrag zur Brücke „Unterland“ konnte durch den
Freistaat Thüringen leider nicht in das Programmjahr 2008
eingeordnet werden. Deshalb kann derzeit leider keine
grundhafte Instandsetzung erfolgen. 

Zur weiteren Verfahrensweise der sehr notwendigen
Instandsetzung der Ortsdurchfahrt der L1149 (Bahnhof-
straße, Straße des Friedens) habe ich ein Gespräch mit dem
Straßenbauamt Südwestthüringen Suhl vereinbart, über
dessen Ergebnis alsbald berichtet wird. Hier besteht
dringender Handlungsbedarf.

Neben den aufgeführten Vorhaben wird noch eine Fülle
weiterer kleinerer Instandsetzungen und Reparaturen in
Lauscha und Ernstthal in Angriff genommen. Ich bitte
bereits heute um Verständnis für etwaige Einschränkungen
und Belastungen der Anwohner. 

Er grüßt Sie recht herzlich

Ihr Bürgermeister
Norbert Zitzmann 
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§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Aus-
gaben nach dem Haushaltsplan wird

- für die Stadt Lauscha auf 680.000,00 Euro

- für das Wasserwerk Lauscha auf 200.000,00 Euro

festgesetzt. 

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2008 in Kraft. 

Lauscha, den 27. März 2008

Zitzmann
Bürgermeister

AMTLICHER TEIL

Amtliche Bekanntmachungen der Stadt Lauscha

HAUSHALTSSATZUNG

der Stadt Lauscha
für das Haushaltsjahr 2008

Aufgrund der §§ 19 und 57 der Thüringer Kommunalordnung in der
Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt
geändert am 23. Dezember 2005 (GVBl. S. 446) und des Beschlusses des
Stadtrates vom 28. Januar 2008 erlässt die Stadt Lauscha folgende
Haushaltssatzung: 

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2008 wird
hiermit festgesetzt, er schließt im 

Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen  und  Ausgaben mit 4.133.700 Euro

und im

Vermögenshaushalt
in den Einnahmen  und Ausgaben mit 4.741.500 Euro

ab. 

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah-
men sind für die Stadt Lauscha nicht vorgeshen.

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah-
men sind für das Wasserwerk Lauscha nicht vorgeshen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht
festgesetzt.

§ 4

Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern werden
wie folgt festgesetzt: 

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) 300 v.H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 330 v.H.

2. Gewerbesteuer 335 v.H.

Mit Bescheid des Landratsamtes vom 25. Februar 2008, hier ein-
gegangen am 12. März 2008, wurde für die Haushaltssatzung
nebst -plan der Stadt Lauscha für das Haushaltsjahr 2008 die
rechtsaufsichtliche Genehmigung erteilt.

Die Haushaltssatzung 2008, der Haushaltsplan nebst Anlagen
sowie die rechtsaufsichtliche Genehmigung liegen in der Zeit

vom 14. bis zum 29. April 2008

während der üblichen Dienststunden in der Kämmerei der Stadt-
verwaltung öffentlich aus.

Die nächste Ausgabe der Lauschaer Zeitung erscheint am 9. Mai 2008.

Redaktionsschluss ist der 30. April 2008.
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Der Haupt-, Finanz- und Werkausschuss der
Stadt Lauscha hat in seiner öffentlichen Sitzung
am 17. März 2008 folgende Beschlüsse gefasst:

Beschluss-Nr. 04/57/08
Haushaltsplan der Kindertagesstätte „Hüttengeister“ für das
Haushaltsjahr 2008

Der Haupt-, Finanz- und Werkausschuss der Stadt Lauscha berät
über den als Anlage beigefügten Haushaltsplan der Kindertages-
stätte „Hüttengeister“ und empfiehlt dem Stadtrat folgende
Beschlussfassung:

1. Der Stadtrat der Stadt Lauscha beschließt den als Anlage bei-
gefügten Haushaltsplan der Kindertagesstätte „Hüttengeister“.

2. Der Stadtrat der Stadt Lauscha beschließt über die in Anlage 2
beigefügten überplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben.

Beschluss-Nr. 04/63/08
Zweckvereinbarung mit der Stadt Neuhaus über die Heraus-
gabe einer gemeinsamen Gästekarte

Der Haupt-, Finanz- und Werksausschuss berät über die als
Anlage beigefügte Zweckvereinbarung mit der Stadt Neuhaus
über die Herausgabe einer gemeinsamen Gästekarte und empfiehlt
dem Stadtrat die Beschlussfassung.

Beschluss-Nr. 04/64/08
Richtlinie zur Förderung von Senioren und Vereinen in der
Stadt Lauscha

Der Haupt-, Finanz- und Werksausschuss berät über die als
Anlage beigefügte Richtlinie zur Förderung von Senioren und
Vereinen in der Stadt Lauscha.

Beschluss-Nr. 04/65/08
Vereinbarung über die ehrenamtliche Wahrnehmung der
Tätigkeit als Ortschronist für die Stadt Lauscha

Der Haupt-, Finanz- und Werksausschuss berät über die als
Anlage beigefügte Vereinbarung über die ehrenamtliche Wahr-
nehmung der Tätigkeit als Ortschronist für die Stadt Lauscha.

Beschluss-Nr. 04/66/08
Nachtrag Abriss Baustelle Kindergarten

Der Haupt-, Finanz- und Werksausschuss beschließt den bei-
gefügten Nachtrag über die Abrissarbeiten Baustelle Kindergarten
Lauscha.

Beschluss-Nr. 04/81/08
Ermächtigungsbeschluss des Bürgermeisters zur Umschul-
dung von Kommunaldarlehen

Der Haupt-, Finanz- und Werkausschuss hat über die Umschul-
dung von Kommunaldarlehen im Jahr 2007 beraten und empfiehlt
dem Stadtrat folgende Beschlussfassung:

Der Stadtrat der Stadt Lauscha ermächtigt den Bürgermeister, bei
den im Haushaltsjahr 2008 anstehenden Umschuldungen von
Kommunaldarlehen den Zuschlag an das wirtschaftlichste Gebot
zu erteilen und den Kreditvertrag zu unterzeichnen.

Beschluss-Nr. 04/82/08
Bestellung des Abschlussprüfers für das Wirtschaftsjahr 2007

Der Haupt-, Finanz- und Werkausschuss empfiehlt dem Stadtrat
der Stadt Lauscha, gemäß § 26 Abs. 2 Ziffer 12 ThürKO i.V.m.
§ 6 Abs. 1 Ziffer 5 der Eigenbetriebssatzung, die Firma

KTH Revisionsgesellschaft mbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Märkisches Ufer 34
10179 Berlin

zum Abschlussprüfer für das Wirtschaftsjahr 2007 des Eigen-
betriebes Wasserwerk Lauscha zu bestellen. Die Prüfungsgegen-
stände bezeichnen sich nach § 85 Abs. 3 ThürKO.

Der Stadtrat der Stadt Lauscha hat 
in seiner öffentlichen Sitzung am 31. März 2008

folgende Beschlüsse gefasst:

Beschluss-Nr. 04/102/08
Beauftragung Bürgermeister

Der Stadtrat der Stadt Lauscha beauftragt den Bürgermeister, die
Stadt Neuhaus aufzufordern, sich verbindlich zu erklären, ob und
zu welchem Zeitpunkt die Bereitschaft besteht, den Ortsteil
Ernstthal der Stadt Lauscha als Ortsteil der Stadt Neuhaus aufzu-
nehmen. 

Beschluss-Nr. 04/64/08
Richtlinie zur Förderung von Gruppierungen und Vereinen in
der Stadt Lauscha

Der Stadtrat der Stadt Lauscha beschließt die als Anlage beigefüg-
te Richtlinie zur Förderung von Gruppierungen und Vereinen in
der Stadt Lauscha.

(Anlage siehe Seiten 5/6 dieses Amtsblattes)

Beschluss-Nr. 04/65/08
Vereinbarung über die ehrenamtliche Wahrnehmung der
Tätigkeit als Ortschronist für die Stadt Lauscha

Der Stadtrat der Stadt Lauscha beschließt die als Anlage beigefüg-
te Vereinbarung über die ehrenamtliche Wahrnehmung der Tätig-
keit als Ortschronist für die Stadt Lauscha.

Die Vereinbarung wird mit den Ortschronisten

Frau Sybille Ellmer Straße des Friedens 11
Frau Barbara Bock Straße des Friedens 74b
Frau Gabi Maier Bahnhofstraße 14a

abgeschlossen.

Beschluss-Nr. 04/103/08
Aufstellung Vorschlagsliste für die Wahl der Schöffinnen und
Schöffen für die Amtszeit von 2009 bis 2013

Der Stadtrat der Stadt Lauscha beschließt, die folgende Person für
die Stadt Lauscha auf die Vorschlagsliste für die Wahl der Schöf-
finnen und Schöffen für die Amtszeit von 2009 bis 2013 aufzu-
nehmen:

Lothar Birth,
wohnhaft in 98724 Lauscha, Bahnhofstraße 86

Beschluss-Nr. 04/93/08
Aufstellung Vorschlagsliste für die Wahl der Schöffinnen und
Schöffen für die Amtszeit von 2009 bis 2013

Der Stadtrat der Stadt Lauscha beschließt, die folgende Person für
die Stadt Lauscha auf die Vorschlagsliste für die Wahl der Schöf-
finnen und Schöffen für die Amtszeit von 2009 bis 2013 aufzu-
nehmen:

Iris Humann
wohnhaft in 98724 Lauscha, Ellerstraße 6 
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Beschluss-Nr. 04/92/08
Aufstellung Vorschlagsliste für die Wahl der Schöffinnen und
Schöffen für die Amtszeit von 2009 bis 2013

Der Stadtrat der Stadt Lauscha beschließt, die folgende Person für
die Stadt Lauscha auf die Vorschlagsliste für die Wahl der Schöf-
finnen und Schöffen für die Amtszeit von 2009 bis 2013 aufzu-
nehmen:

Norbert Zitzmann,
wohnhaft in 98724 Lauscha, Hüttenplatz 7

Beschluss-Nr. 04/91/08
Aufstellung Vorschlagsliste für die Wahl der Schöffinnen und
Schöffen für die Amtszeit von 2009 bis 2013

Der Stadtrat der Stadt Lauscha beschließt, die folgende Person für
die Stadt Lauscha auf die Vorschlagsliste für die Wahl der Schöf-
finnen und Schöffen für die Amtszeit von 2009 bis 2013 aufzu-
nehmen:

Traudel Bauer,
wohnhaft in 98724 Lauscha, Perthenecke 4

Beschluss-Nr. 04/63/08
Zweckvereinbarung mit der Stadt Neuhaus über die Heraus-
gabe einer gemeinsamen Gästekarte

Der Stadtrat der Stadt Lauscha beschließt die als Anlage beigefüg-
te Zweckvereinbarung mit der Stadt Neuhaus über die Heraus-
gabe einer gemeinsamen Gästekarte.

Beschluss-Nr. 04/104/08
Gebührenordnung des Museums für Glaskunst Lauscha

Der Stadtrat der Stadt Lauscha beschließt die als Anlage beigefüg-
te Gebührenordnung für das Museum für Glaskunst Lauscha.

(Anlage siehe Seite 6 dieses Amtsblattes)

Beschluss-Nr. 04/57/08
Haushaltsplan der Kindertagesstätte „Hüttengeister“ für das
Haushaltsjahr 2008

Der Stadtrat der Stadt Lauscha beschließt 

1. den als Anlage beigefügten Haushaltsplan der Kindertages-
stätte „Hüttengeister“ und

2. die in Anlage 2 beigefügten überplanmäßigen Einnahmen und
Ausgaben.

Beschluss-Nr. 04/95/08
Über- und außerplanmäßige Ausgabe – UA 0500 - Standesamt

Der Stadtrat der Stadt Lauscha beschließt die als Anlage beigefüg-
ten über- und außerplanmäßigen Ausgaben.

Im 1. Nachtragshaushalt für das Jahr 2008 sind die über- und
außerplanmäßigen Ausgaben zu veranschlagen.

Beschluss-Nr. 04/100/08
Überplanmäßige Ausgabe/Mindereinnahme
HHST 63000. 3500 – Einnahmen aus Straßenausbaubeiträgen

Der Stadtrat stimmt der Minderung der HHST 63000.3500 – Ein-
nahmen aus Straßenausbaubeiträgen – in Höhe von 10.300 Euro
zu. Die Deckung erfolgt über Minderausgaben der HHST
63102.94000 – Baumaßnahme „Ersatzneubau Brücke Unterland“. 

Beschluss-Nr. 04/81/08
Ermächtigungsbeschluss des Bürgermeisters zur Umschul-
dung von Kommunaldarlehen

Der Stadtrat der Stadt Lauscha ermächtigt den Bürgermeister, bei
den im Haushaltsjahr 2008 anstehenden Umschuldungen von
Kommunaldarlehen den Zuschlag an das wirtschaftlichste Gebot
zu erteilen und den Kreditvertrag zu unterzeichnen.

Beschluss-Nr. 04/86/08
Abschnittsbildungsbeschluss Teileinrichtung Straßen-
beleuchtung Henriettenthal

Der Stadtrat der Stadt Lauscha beschließt für die Ausbaumaß-
nahme Straßenbeleuchtung Henriettenthal folgenden Abrech-
nungsabschnitt:

Baubeginn:

Einmündung Straße des Friedens, Grundstücksgrenze Straßen-
grundstück Nr. 510/7 in Höhe der Flurstücke Nr. 513/7 und 514/6
entlang der Straßenführung Richtung Henriettenthal Straßen-
grundstück Nr. 1397/1 bis

Bauende:

Einmündung S-Weg, Grundstücksgrenze Straßengrundstück
530/9 in Höhe der Flurstücke Nr. 2179/8 und 528/4

Beschluss-Nr. 04/87/08
Abschnittsbildungsbeschluss Straßenbaumaßnahme Ahorn-
straße

Der Stadtrat der Stadt Lauscha beschließt für die Ausbaumaß-
nahme Ahornstraße folgenden Abrechnungsabschnitt:

Baubeginn:

Einmündung Köppleinstraße, Grundstücksgrenze Straßengrund-
stück Nr. 974/30 in Höhe der Flurstücke Nr. 860/3 und 838/3

Bauende:

Einmündung Straße des Friedens, Grundstücksgrenze Straßen-
grundstück 974/30 in Höhe der Flurstücke Nr. 974/31 und 974/26.

Beschluss-Nr. 04/82/08
Bestellung des Abschlussprüfers für das Wirtschaftsjahr 2007

Der Stadtrat der Stadt Lauscha beschließt gemäß § 26 Abs. 2
Ziffer 12 ThürKO i.V.m. § 6 Abs. 1 Ziffer 5 der Eigenbetriebs-
satzung, die Firma

KTH Revisionsgesellschaft mbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Märkisches Ufer 34
10179 Berlin

zum Abschlussprüfer für das Wirtschaftsjahr 2007 des Eigen-
betriebes Wasserwerk Lauscha zu bestellen. Die Prüfungsgegen-
stände bezeichnen sich nach § 85 Abs. 3 ThürKO.

Beschluss-Nr. 04/171/07
Beschlussfassung zum Kalkulationszeitraum Trinkwasser-
gebühren

Der Stadtrat der Stadt Lauscha beschließt:

Der Kalkulationszeitraum für die Festsetzung der Gebühren für
die Trinkwasserversorgung wird auf vier Jahre festgelegt und
umfasst den Zeitraum 2007 bis 2010.

Beschluss-Nr. 04/172/08
Gebührenkalkulation Trinkwasser

Der Stadtrat der Stadt Lauscha beschließt die Kalkulation der
Trinkwassergebühren im Kalkulationszeitraum 2007 bis 2010.
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Beschluss-Nr. 04/173/07
1. Satzung der Stadt Lauscha zur Änderung der Gebühren-
satzung zur Wasserbenutzungssatzung (GS-WBS) vom
3. November 2005

Der Stadtrat der Stadt Lauscha beschließt die 1. Satzung der Stadt
Lauscha zur Änderung der Gebührensatzung zur Wasserbenut-
zungssatzung (GS-WBS) vom 3. November 2005.

Die Änderungssatzung tritt am 1. Januar 2008 in Kraft.

Beschluss-Nr. 04/174/07
Beschlussfassung zum Kalkulationszeitraum Abwasser-
gebühren

Der Stadtrat der Stadt Lauscha beschließt:

Der Kalkulationszeitraum der Gebühren für die Abwasserent-
sorgung und Fäkalschlammbehandlung wird auf vier Jahre fest-
gesetzt und umfasst den Zeitraum von 2007 bis  2010.

Beschluss-Nr. 04/175/07
Kalkulation Abwassergebühren

Beschluss:

Der Stadtrat der Stadt Lauscha beschließt die Kalkulation der
Abwassergebühren für den Kalkulationszeitraum 2007 bis 2010

Beschluss-Nr. 04/176/07
3. Satzung der Stadt Lauscha zur Änderung der Beitrags- und
Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung (BGS-EWS)

Der Stadtrat der Stadt Lauscha beschließt die 3. Satzung der Stadt
Lauscha zur Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur
Entwässerungssatzung (BGS-EWS).

Die Satzung tritt am 1. Januar 2008 in Kraft.

Beschluss-Nr. 04/107/08

Gemeindliches Einvernehmen zum Vorhaben des Herrn
Walter Müller, Straße der Jugend 64, 98724 Lauscha, Umnut-
zung einer Teilfläche des ehemals als „Wanderherberge am
Lauschenstein“ genutzten Grundstücke-Nrn. 707/11 und
1818/2 der Gemarkung Lauscha für einen Altmetallhandel

Der Stadtrat der Stadt Lauscha beschließt die Erteilung des
gemeindlichen Einvernehmens zum Antrag des Herrn Walter
Müller, Straße der Jugend 64, 98724 Lauscha zur Umnutzung
einer Teilfläche der ehemals als „Wanderherberge am Lauschen-
stein“ genutzten Grundstücke-Nrn. 707/11 und 1818/2 der Gemar-
kung Lauscha für einen Altmetallhandel unter der Bedingung,
dass die Genehmigung zur Umnutzung auf die Fläche begrenzt
wird, die auf dem Lageplan des Bauantrages gelb markiert ist.

Nach Aufgabe des Gewerbes ist der ursprüngliche Zustand frei
von Ablagerungen und Verunreinigungen herzustellen.

Anlage zum Beschluss-Nr. 04/64/08

Richtlinie zur Förderung von Gruppierungen
und Vereinen in der Stadt Lauscha 

1. Zielgruppen

Gruppierungen und Vereine

2. Zuwendungsempfänger

1. Gemeinnützige Vereine und Gruppierungen, die ihren Sitz
in der Stadt Lauscha haben.

2. Desgleichen gilt sie für gemeinnützig tätige Selbsthilfe-
gruppen und Arbeitsgruppen.

3. Förderinhalte

1. Begrüßung von Neubürgern 

2. Fort- und Weiterbildungen

3. Zuschüsse für Seniorenveranstaltungen 

4. Zuschüsse für Kulturveranstaltungen 

5. Zuschüsse für Seniorensport 

4. Verfahrensregeln/Antragstellung

Der Antrag auf eine Förderung ist vor Beginn der Maßnahme
schriftlich unter Nutzung des entsprechenden Formblattes zu
stellen. 

Über die Höhe der Fördermittel erhält der Antragsteller eine
schriftliche Mitteilung.

Ein Rechtsanspruch auf einen Zuschuss besteht nicht.

Voraussetzung für die Bewilligung von Zuschüssen ist die
erfolgte regelgerechte Abrechnung aller abgeschlossenen aus
Mitteln der Senioren- und Vereinsförderung der Stadt Lauscha
geförderten Maßnahmen.

5. Höhe der Zuschüsse

Die Förderung kann in Form von 

- Festbetragsfinanzierung
- Anteilsfinanzierung

erfolgen.

In der Regel wird eine Anteilsfinanzierung als Hilfe zur
Selbsthilfe auf der Grundlage des Sparsamkeitsprinzips
gewährt.

Die Gesamtfinanzierung muss gesichert sein. Die endgültige
Höhe des Förderbetrages richtet sich grundsätzlich nach den
vorhandenen Haushaltsmitteln.

6. Verwendungsnachweis

Die bewilligten Fördermittel sind nur für den bestätigten
Zweck einzusetzen.

Eine Änderung des Verwendungszwecks ist nur mit Zustim-
mung der Bewilligungsbehörde zulässig. Andernfalls ist der
Zuschuss zurückzuzahlen.

Bei längerfristigen Vorhaben kann die Förderung in Teil-
beträgen abgerufen werden. Die weitere Auszahlung wird in
der Regel davon abhängig gemacht, dass immer für bereits
abgerufene Teilbeträge ein Zwischennachweis vorgelegt wird.

Die geforderten Belege sind in der geförderten Höhe im Origi-
nal vorzulegen.

Der Abrechnungszeitraum wird im Bewilligungsbescheid
abhängig von der Maßnahme und seiner Dauer mitgeteilt.

7. Widerruf der Bewilligung

Die Bewilligung kann widerrufen und der Zuschuss unverzüg-
lich zurückgefordert werden, wenn der Empfänger die Mittel
zweckentfremdet verwendet hat oder der Verwendungsnach-
weis nicht oder nicht fristgerecht vorgelegt wird.

8. Inkrafttreten

Die Richtlinie tritt 2. April 2008 in Kraft.

Lauscha, den 2. April 2008
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Anlage zum Beschluss-Nr. 04/104/08

Gebührenordnung

§ 1
Gebühren

Für die Benutzung des Museums für Glaskunst Lauscha werden
folgende Gebühren erhoben:

1. Einzelkarte für:
Kinder ab 6 - 14 Jahre, Studenten, Wehrpflichtige, Schwer-
beschädigte, Lehrlinge 1,50 Euro

Erwachsene 2,50 Euro

2. Familienkarte
2 Erwachsene + Kinder ab 6 - 14 Jahre 7,00 Euro

3. Gruppenkarte (ab 20 Personen)
pro Erwachsener 2,00 Euro

4. Gruppenkarte ermäßigt (ab 20 Personen)
pro Kind ab 6 - 14 Jahre, Student, Wehrpflichtige, Schwer-
beschädigte(r), Lehrling 1,00 Euro

5. Kurzer Einführungsvortrag (ca. 10 min) 10,00 Euro

6. Ausführlicher Einführungsvortrag (ca. 30 min) 20,00 Euro

7. Große Führung (nach Voranmeldung, ca. 60 min)
25,00 Euro

8. Inhaber Gästekarte Lauscha-Neuhaus
und Thüringer Wald-Card 0,50 Euro Ermäßigung

9. Inhaber Thüringen Karte Eintritt frei

10. Foto-/Videoerlaubnis 1,00 Euro

§ 2
Entstehung/Fälligkeit

Gebührenpflichtig sind die Besucher des Museums für Glaskunst
Lauscha.

Der Zugang zum Museum für Glaskunst wird nur gegen Entrich-
tung der Gebühr gestattet.

Die Einzelkarten gelten nur am Tage der Lösung. Die Gebühr gilt
jeweils für einen Kalendertag von der Öffnung bis zur Schließung.

Lauscha, den 1. April 2008

Zitzmann
Bürgermeister

Amtliche Bekanntmachung

Ausnahmegenehmigung
nach § 27 Abs. 2 Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz

(KrW-AbfG)

Dem Antrag der Landkreisverwaltung wurde durch die zuständige
Genehmigungsbehörde entsprochen und damit kann im Landkreis
Sonneberg, abweichend von der Regelung des § 4 Abs. 2 der
Thüringer Verordnung über die Beseitigung von pflanzlichen
Abfällen (PflanzAbfV) vom 2. März 1993 (GVBl. S. 232), ge-
ändert am 9. März 1999 (GVBl. S. 240), im Zeitraum von

Montag, 14. April bis Sonntag, 20. April 2008

trockener unbelasteter Baum- und Strauchschnitt, der auf nicht
gewerblich genutzten Grundstücken angefallen ist, verbrannt
werden, wenn im Übrigen die Voraussetzungen gemäß § 4 Abs. 1
PflanzAbfV gegeben sind, der Anzeigepflicht gemäß § 4 Abs. 3
PflanzAbfV Genüge getan und die Anforderungen an die Ver-
brennung gemäß § 5 PflanzAbfV sicher eingehalten werden.

Bezug nehmend auf die Regelungen der Thüringer Verordnung
über die Beseitigung von pflanzlichen Abfällen wird auf Folgen-
des hingewiesen:

1. Das Verbrennen des Gehölzschnittes ist der örtlich zuständi-
gen Gemeinde mindestens zwei Werktage vor Beginn anzu-
zeigen. Die Gemeinde kann zur Aufrechterhaltung der öffent-
lichen Sicherheit und Ordnung zusätzlich erforderliche
Anordnungen treffen.

2. Durch das Verbrennen dürfen keine Gefahren oder Belästi-
gungen durch Rauch oder Funkenflug für die Allgemeinheit
oder die Nachbarschaft eintreten. Dabei ist insbesondere
auf die Windrichtung und -geschwindigkeit zu achten. Bei
starkem Wind ist das Feuer zu löschen.

3. Verbrannt werden darf nur trockener unbelasteter Baum- und
Strauchschnitt, der auf nicht gewerblich genutzten Grund-

Ort/Datum Stempel

rechtsverbindliche Unterschrift
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Sprechzeiten der Ämter 
der Stadtverwaltung Lauscha

Montag 08.30 Uhr - 12.00 Uhr

Dienstag Vormittag geschlossen! 13.00 Uhr - 16.00 Uhr

Mittwoch geschlossen

Donnerstag 08.30 Uhr - 12.00 Uhr 13.00 Uhr - 18.00 Uhr

Freitag 08.30 Uhr - 12.00 Uhr

Terminvereinbarungen außerhalb der Sprechzeiten sind selbstver-
ständlich möglich.

Bei der Stadt Lauscha ist zum 1. Juli 2008 die Stelle eines(r) 

Mitarbeiters/in für die Touristinformation Lauscha

zu besetzen.

Zu den wesentlichen Aufgaben gehören:

- Bearbeitung der Gäste- und Besucheranfragen

- Prospekt- und Informationsversand

- Teilnahme an Promotion/Messen

- Mailingmaßnahmen

- Tätigkeiten im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit

- Beratung von Interessenten zu touristischen Angeboten der
Region

- (Mit)-Organisation gemeindlicher Veranstaltungen

- Meldescheinverantwortung

- Serviceleistungen für Gäste vor Ort

Die Bewerber(innen) müssen folgende Voraussetzungen
erfüllen:

- Erfahrungen und Kenntnisse im Tourismusbereich

- Kosteneffiziente Handlungsweise auf Basis wirtschaft-
licher Grundsätze

- versierter Umgang mit PC (Word, Excel, Bildbearbeitung)
und neuen Medien

- hohe Einsatzbereitschaft und Kontaktfreude

- Teamfähigkeit sowie die Fähigkeit zu eigenverantwort-
licher und effektiver Arbeit

- Kenntnisse der englischen Sprache in Wort und Schrift

- Flexibilität bei der Arbeitszeit (Wochenende/Feiertag)

- Gepflegtes Äußeres und ein positives Erscheinungsbild

Die Vergütung erfolgt nach dem Tarifvertrag öffentlicher
Dienst (TVöD). Die Stelle ist als Teilzeitstelle mit einer
wöchentlichen Arbeitszeit von 24 Stunden ausgewiesen. Die
Stelle ist vorerst für ein Jahr befristet.

Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt ein-
gestellt. Im Interesse der beruflichen Gleichstellung sind
Bewerbungen von Frauen besonders erwünscht.

Aussagefähige Bewerbungsunterlagen (tabellarischer, lücken-
loser Lebenslauf mit schulischem und beruflichem Werde-
gang, Zeugniskopien, Passbild) sind zu richten:

bis zum Mittwoch, 30. April 2008

an die Stadtverwaltung Lauscha – Hauptamt
Bahnhofstraße 12, 98724 Lauscha

Aus Kostengründen wird darum gebeten, die Bewerbungsun-
terlagen in Kopie einzureichen. Diese verbleiben bei der Stadt-
verwaltung Lauscha und werden nicht zurückgesandt. Nach
Abschluss des Stellenbesetzungsverfahrens werden die
Bewerbungsunterlagen nicht berücksichtigter Bewerber ver-
nichtet. 

Bei gewünschter Rücksendung der Unterlagen bitten wir um
Beilage eines adressierten und frankierten Rückumschlages.

Durch die Bewerbung entstehende Kosten werden nicht
erstattet.

Norbert Zitzmann
Bürgermeister

stücken angefallen ist. Pflanzliche Abfälle wie Laub. Gras-
schnitt u. ä. dürfen nur durch Verrotten (Kompostierung,
Untergraben, Liegen lassen) beseitigt werden.

4. Zum Anzünden und zur Unterstützung des Feuers dürfen
keine anderen Stoffe. insbesondere keine häuslichen Abfälle,
Reifen, Mineralölprodukte oder mit Schutzmitteln behandelte
Hölzer benutzt werden. Brennbare Flüssigkeiten dürfen nicht
in Flammen oder Glut gegossen werden.

5. Es müssen folgende Mindestabstände eingehalten werden:

- 50 m zu öffentlichen Straßen,

- 1,5 km zu Flugplätzen,

- 100 m zu Lagern mit brennbaren Flüssigkeiten oder Druck-
gasen sowie Betrieben, in denen explosionsgefährliche
oder brennbare Stoffe hergestellt, verarbeitet oder gelagert
werden,

- 20 m zu landwirtschaftlichen Flächen mit leicht entzünd-
lichem Bewuchs,

- 100 m zu Waldflächen, wobei besondere Trockenperioden,
in denen in einzelnen Forstamtsbezirken höhere Wald-
brandwarnstufen (ab Waldbrandwarnstufe II) bestehen,
entsprechend zu berücksichtigen sind,

- 15 m zu Öffnungen in Gebäudewänden. zu Gebäuden mit
weicher Überdachung sowie zu Gebäuden mit brennbaren
Außenverkleidungen und

- 5 m zur Grundstücksgrenze.

6. Die Abfälle müssen so trocken sein, dass sie unter möglichst
geringer Rauchentwicklung verbrennen.

7. Die Verbrennungsstellen auf bewachsenem Boden sind mit
Schutzstreifen zu umgeben und nach Abschluss ausreichend
mit Erde abzudecken oder mit Wasser zu löschen.

8. Die Verbrennungsstellen sind zu beaufsichtigen, bis Flammen
und Glut erloschen sind. Eine Nachkontrolle ist zu gewähr-
leisten.

9. Ordnungswidrig im Sinne der PflanzAbfV i.V.m. dem Kreis-
laufwirtschafts- und Abfallgesetz handelt, wer vorsätzlich
oder fahrlässig entgegen den oben genannten Hinweisen ande-
re Stoffe mit verbrennt, die Mindestabstände nicht einhält, die
Verbrennungsstellen nicht entsprechend behandelt und der
Anzeigepflicht nicht nachkommt.

Sonneberg, 31. März 2008

Die Landrätin
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Informationen zum Bereitschaftsdienst
Wasserwerk Lauscha

Die technische Betriebsführung wird wegen des krankheits-
bedingten Ausfalls von Mitarbeitern seit dem 1. Oktober 2007
durch die Wasserwerke Sonneberg (Tel. 0 36 75/8 90 00) durch-
geführt.

Außerhalb der Dienstzeiten ist der Bereitschaftsdienst weiter-
hin unter der Ruf-Nr. 0172 / 7 99 01 25 (Anrufweiterschaltung)
zu erreichen.

NICHTAMTLICHER TEIL

Rathausinformationen

ENDE AMTLICHER TEIL

Sprechstunden der Revierförsterin

Die Sprechstunden der Revierförsterin beginnen am 17. April
2008 und finden dann wieder zu den regelmäßigen Terminen in
der Stadtverwaltung Lauscha statt:

am 1. und 3. Donnerstag im Monat

von 16.30 Uhr bis 17.30 Uhr

Ort Stadtverwaltung Lauscha
Sitzungssaal

Friedhofsverwaltung

Baumpflege- und Baumfällarbeiten auf den Friedhöfen
der Stadt Lauscha

Die Stadt Lauscha beabsichtigt im Jahr 2008, auf den Friedhöfen
der Stadt Lauscha Baupflege- und Baumfällarbeiten durchzu-
führen.

Zur Vermeidung von Unfällen während der Zeit der vorgenannten
Pflege- und Fällarbeiten bitten wir unsere Bürger die dafür ange-
brachten Absperrungen zu beachten.

Abfallentsorgung

Wir bitten unsere Bürger, den auf den Friedhöfen anfallenden
Abfall getrennt nach Plaste, Gartenabfällen und sonstigen Ab-
fällen in die dafür bereitstehenden gekennzeichneten Abfallbehäl-
ter oder Stellen zu entsorgen. 

Bei unsachgemäßer Trennung und Ablagerung entstehen der Stadt
Lauscha als Verantwortlichen für die Entsorgung erhöhte Kosten,
die bei künftiger Nichtbeachtung durch einzelne Bürger auf alle
Bürger umgelegt werden müssen.

Weiterhin bitten wir dringend darum, die hinter den Gräbern abge-
lagerten Gefäße wie Gläser, Vasen, Lappen und Arbeitsgeräte zu
entfernen, um die Reinigung der Friedhofsflächen nicht zu
erschweren.

Bei Nichtbeachtung dieser Aufforderung wird darauf verwiesen,
dass die Stadt nach § 34 der Friedhofssatzung der Stadt Lauscha
keine Haftung übernimmt.

ÖFFENTLICHER TEIL

Geburtstage   

Wir gratulieren den Bürgern der Stadt Lauscha:

07.04. Nelly Leipold-Schmend zum 78. Geburtstag
08.04. Albrecht Greiner-Mai zum 76. Geburtstag
08.04. Gisela Bäz zum 68. Geburtstag
09.04. Traude Linß zum 78. Geburtstag
09.04. Ruth Pfütsch zum 73. Geburtstag
12.04. Rudolf Hoffmann zum 87. Geburtstag
12.04. Elli Knye zum 72. Geburtstag
14.04. Nelly Greiner-Willibald zum 86. Geburtstag
14.04. Anneliese Petzold zum 71. Geburtstag
15.04. Charlotte Müller-Blech zum 82. Geburtstag
15.04. Hubert Weigelt zum 66. Geburtstag
16.04. Lothar Müller-Schmoß zum 69. Geburtstag
17.04. Else Leipold-Beck zum 84. Geburtstag
18.04. Hellmut Kaufmann zum 85. Geburtstag
18.04. Gertrud Geyer zum 73. Geburtstag
18.04. Karola Schindler zum 68. Geburtstag
18.04. Christel Arnold zum 67. Geburtstag
19.04. Hanna Heinz zum 71. Geburtstag
20.04. Sonja Höhn zum 85. Geburtstag
20.04. Siegfried Ruschenat zum 71. Geburtstag
21.04. Helene Köhler-Thees zum 77. Geburtstag
21.04. Karl-Heinz Rodigas zum 75. Geburtstag
21.04. Edelgard Ehrhardt zum 73. Geburtstag
21.04. Karin Faber zum 66. Geburtstag
22.04. Christa Greiner-Stöffele zum 78. Geburtstag
22.04. Heinz Zinck zum 76. Geburtstag
22.04. Herbert Leipold zum 68. Geburtstag
22.04. Monika Kob zum 65. Geburtstag
23.04. Leonore Köhler-Sterz zum 82. Geburtstag
23.04. Fritz Böhm zum 72. Geburtstag
23.04. Horst Heinz zum 71. Geburtstag
23.04. Christel Sauer zum 68. Geburtstag
24.04. Ilse Bäz-Dölle zum 78. Geburtstag
26.04. Gerhard Eichhorn zum 78. Geburtstag
26.04. Werner Müller zum 74. Geburtstag
26.04. Peter Kreußel zum 67. Geburtstag
27.04. Rudi Förster zum 83. Geburtstag
27.04. Edith Rüger zum 73. Geburtstag
28.04. Hildegard Weigelt zum 87. Geburtstag
28.04. Hans Schindler zum 71. Geburtstag
29.04. Dr. Dietrich Frosch zum 68. Geburtstag
30.04. Wolfgang Seefeld zum 70. Geburtstag
30.04. Inge Hellbach zum 68. Geburtstag
30.04. Renate Heinz zum 67. Geburtstag
01.05. Hilde Müller zum 69. Geburtstag
02.05. Nelly Suffa-Prites zum 87. Geburtstag
02.05. Lore Naß zum 72. Geburtstag
04.05. Elfriede Probst zum 89. Geburtstag
04.05. Ilse Hofmann zum 77. Geburtstag
05.05. Inge Schellhammer zum 79. Geburtstag
06.05. Therese Krank zum 86. Geburtstag
06.05. Gerhard Bäz zum 80. Geburtstag
06.05. Horst Böhm zum 75. Geburtstag
06.05. Herbert Zetzmann zum 75. Geburtstag
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06.05. Annemarie Gazda zum 68. Geburtstag
08.05. Siegfried Eichhorn-Sens zum 65. Geburtstag
09.05. Hilde Müller-Schmied zum 77. Geburtstag
09.05. Ilse Fritsche zum 71. Geburtstag
10.05. Max Eichhorn-Rasch zum 82. Geburtstag
10.05. Inge Müller-Löb zum 78. Geburtstag
10.05. Hanna Förster zum 77. Geburtstag
11.05. Felix Müller zum 88. Geburtstag
11.05. Annemarie Bock zum 82. Geburtstag
11.05. Elfriede Schellhammer zum 72. Geburtstag
11.05. Irmgard Schippel zum 72. Geburtstag

Wir gratulieren den Bürgern des Ortsteiles Ernstthal:

07.04. Irmtraud Greiner zum 73. Geburtstag
08.04. Ingetraud Hoch zum 65. Geburtstag
15.04. Karlheinz Wiegand zum 87. Geburtstag
16.04. Liddy Luthardt zum 77. Geburtstag
16.04. Liesbeth Hoch zum 74. Geburtstag
22.04. Anna Keilhauer zum 91. Geburtstag
22.04. Grete Edelmann zum 87. Geburtstag
22.04. Gerhard Weschenfelder-Felder zum 80. Geburtstag 
23.04. Hanns Görlach zum 86. Geburtstag
24.04. Karin Lorenz zum 69. Geburtstag
25.04. Anneliese Greiner zum 74. Geburtstag
05.05. Ernst Müller-Marks zum 73. Geburtstag
06.05. Ilse Schübel zum 80. Geburtstag
06.05. Helga Böhme zum 66. Geburtstag
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Spendenaufruf
für das Müttergenesungswerk 2008

Die Schirrmherrin des Müttergenesungswerkes, Frau Eva-Luise
Köhler, bittet wiederum um Unterstützung für die diesjährige
Sammlung des Müttergenesungswerkes.

Informationen zur Sammlung sowie Sammellisten bzw. Bankver-
bindung sind in der Stadtverwaltung Lauscha erhältlich.

Die Sammlung findet in Thüringen in der Zeit vom 3. bis
18. Mai 2008 statt.

Herzlichen Dank – auch im Namen Ihrer Mütter vor Ort und viel
Erfolg für Ihre Sammlung.

Stadtverwaltung Lauscha

Mitteilungen

Wohnungsvermietung

Ab sofort Wohnung in Lauscha, Bahnhofstraße 38a zu
vermieten

5 Zimmer, Küche, Bad / WC – Wohnfläche 83 qm
Grundmiete: 300,00 Euro zzgl. NK

Schriftliche Anfragen an:

Stadtverwaltung Lauscha
Bahnhofstraße 12
98724 Lauscha
Telefon: 03 67 02/2 90 15
Fax: 03 67 02/2 90 23

Besichtigung nach Terminabsprache möglich.

Jahreshauptversammlung
der Freiwilligen Feuerwehr und

des Feuerwehrvereins Lauscha e.V.
mit Wahl des neuen Vorstandes

Am 23. Februar 2008 wurde die Jahreshauptversammlung in
Anwesenheit des Bürgermeisters als oberster Dienstherr der FFw
Lauscha, des KBI Kamerad Brückner, des KBM Kamerad Bech-
mann, des KFV Kamerad Reiche, den Kameradinnen und Kame-
raden der Einsatzabteilung und zahlreichen Vereinsmitgliedern
durchgeführt.

Neben dem Rechenschaftsbericht des Jahres 2007 der FFw vom
Stadtbrandmeister Kamerad Greiner-Stöffele wurde der Rechen-
schaftsbericht des Feuerwehrvereins durch die Vereinsvorsitzen-
de Kameradin Monika Wallenhauer für die vergangene Wahl-
periode von 2003 bis 2007 vorgetragen. 

Die Berichterstattung gab allen Anwesenden einen Einblick auf
die geleistete freiwillige ehrenamtliche Arbeit in den zurücklie-
genden Jahren. Lob und Dank für die gezeigte Einsatzbereitschaft
wurde allen Vereinsmitgliedern und Kameraden ausgesprochen.

Feuerwehr Lauscha
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Die erzielten guten Ergebnisse konnten nur durch die gute Zusam-
menarbeit zwischen Wehr und Verein erreicht werden.

Die durchgeführten Veranstaltungen wie der Tag der offenen Tür
aus Anlass 105 Jahre FFw Lauscha, das Maibaumsetzen, das
Sommersonnwendfeuer auf dem Köpplein, die Teilnahme am
traditionellen Kugelmarkt und die Teilnahme bei der Ausrichtung
der Kneipennacht zeigen, dass Wehr und Verein stets darum
bemüht sind, die Verbindung mit den Bürgern unserer Stadt und
ihren Gästen herzustellen und ein gutes Miteinander zu pflegen.

Einige intern durchgeführte Aktivitäten – wie z.B. Bowlingabend
oder Kameradschaftsabend – helfen, die Kameradschaft zwischen
unseren Kameraden und deren Angehörigen zu fördern und zu
festigen. 

Die ganze Aufmerksamkeit des Vereins gilt der materiellen Unter-
stützung der Wehr. So wurden mit den erwirtschafteten Mitteln
für die Wehr einige Geräte und Schulungsmittel angeschafft. 

Die Bemühungen unserer Kameradin G. Greiner-Fuchs, aus dem
Förderprogramm der Sparkassenversicherung Hessen/Thüringen
für Feuerwehren Mittel für unsere Wehr zu erhalten, waren
erfolgreich. Durch Unterstützung der Kreissparkasse Saalfeld/
Rudolstadt konnte sie dem Wehrführer ein modernes Hohlstrahl-
rohr, welches eine intensivere Brandbekämpfung ermöglicht, für
unsere Wehr übergeben.

Ein weiterer Höhepunkt der Jahreshauptversammlung war die
Wahl eines neuen Vorstandes für den Verein. Im Ergebnis der
Wahl wurde als neue Vereinsvorsitzende unsere bisherige
Vorsitzende Kameradin Monika Wallenhauer wiedergewählt und
für die nächsten fünf Jahre in ihrem Amt bestätigt. 

Der neuen Vereinsleitung werden künftig angehören und die
Geschicke des Vereins in die Hand nehmen:

H. Kaufmann 1. Stellvertreter
G. Greiner-Fuchs 2. Stellvertreter
L. Rohrdrommel Rechnungsführer
H. Gimm Schriftführer
D. Knye Pressewart
A. Weigelt Beigeordneter
J. Faber Beigeordneter 

Wünschen wir uns für die Zukunft weiterhin ein gutes Mitein-
ander zwischen den Kameraden der Wehr, den Mitgliedern des
Vereins und vor allem mit den Bürgern unserer Stadt und deren
Gästen.

D. Knye
Pressewart

In eigener Sache

Wir möchten schon heute auf das Maibaumsetzen

am Mittwoch, dem 30. April 2008

um 17.30 Uhr

auf dem Hüttenplatz

hinweisen und hoffen auf gutes Wetter und zahlreiche Gäste zu
diesem Event.

Die Arbeiterwohlfahrt informiert:

Seniorennachmittag
im April

Am Mittwoch, dem 16. April 2008 laden wir unsere Senioren um
15.00 Uhr zum Seniorennachmittag in die Begegnungsstätte der
AWO Obermühle recht herzlich ein.

Kinderfest 2008

Wir möchten heute schon darauf hinweisen, dass unser dies-
jähriges Kinderfest schon am Samstag, dem 26. April 2008
stattfindet. Beginn ist um 14.00 Uhr.

Bei schlechtem Wetter verlegen wir das Kinderfest auf Samstag,
den 17. Mai 2008.

Öffnungszeiten der Begegnungsstätte

Die AWO Begegnungsstätte Obermühle ist ein Treffpunkt für alle
Generationen. Überall entstehen jetzt Mehrgenerationenhäuser
und Begegnungsstätten, um allen Generationen die Möglichkeit
für ein „Miteinander“ zu geben. 

Wir praktizieren dieses Miteinander schon seit der Gründung der
AWO in Lauscha. So war es uns schon immer wichtig, Angebote
zu schaffen, die allen Altersgruppen gerecht werden. Deshalb
haben wir jetzt auch unsere Öffnungszeiten so gestaltet, dass für
jede Altersgruppe Angebote dabei sind. 

Am Vormittag ist die Begegnungsstätte Obermühle nicht
mehr besetzt. Wir sind aber in der Zeit von 08.00 Uhr bis 12.00
Uhr telefonisch unter der Rufnummer 03 67 02/2 03 59 zu
erreichen und nehmen in dieser Zeit gerne eure Anrufe ent-
gegen.

Öffnungszeiten der Begegnungsstätte

Montag 11.00 - 16.00 Uhr
Dienstag 11.00 - 16.00 Uhr
Mittwoch 11.00 - 19.00 Uhr
Donnerstag 11.00 - 18.00 Uhr 
Freitag 11.00 - 19.00 Uhr

Wir hoffen, dass wir mit diesen Öffnungszeiten allen Altersgrup-
pen die Möglichkeit geben, unsere Begegnungsstätte mit Kinder-
und Jugendfreizeitzentrum zu besuchen, denn es werden allen
Besuchern sehr viel Möglichkeiten für ihre Freizeitgestaltung
geboten.


